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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1992

Norm

StEG §2 Abs1 lita

StPO §180 Abs8

Rechtssatz

Daß die Erö4nung der Beschlüsse auf Einleitung der Voruntersuchung und Verhängung der Untersuchungshaft im

Protokoll nicht festgehalten und daß dem Beschuldigten der begründete Beschluß schriftlich nicht zugestellt wurde,

steht zwar mit dem Gesetz in Einklang, macht aber die Verhängung und Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft an

sich nicht gesetzwidrig.
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